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„Jede Krise ist anders, dennoch lassen sich Lehren ziehen“
Prof. Bettina Peters über die Wirksamkeit der Corona-Soforthilfe und was die Politik aus der Krise lernen kann INTERVIEW: DANIELA LORENZ

Wie bewerten Sie die Schnelligkeit, 
mit der die Corona-Soforthilfen im 
März 2020 umgesetzt wurden?
Die Schnelligkeit war sehr gut. Der 
Bund beschloss das Programm am  
23. März, der Bundesrat billigte es am 
27. März, die Umsetzung startete am 
31. März und erste Zahlungen flossen 
ab dem 1. April – das ist innerhalb einer 
Woche. Für ein Bundesprogramm ist 
das bemerkenswert schnell, die Bun-
desregierung hat hier zügig gehandelt. 
Allerdings hatte diese Geschwindig-
keit ihren Preis. In der Kürze der Zeit 
war die Umsetzung nicht perfekt, es 
gab Lücken und Kompromisse. Obwohl 
die Mittel vom Bund bereitgestellt 
wurden und auch die Rahmenbedin-
gungen, lag die Umsetzung bei den 
Ländern. Das führte zu unterschiedli-
chen Förderbedingungen in den Bun-
desländern – ein Trade-off (Zielkon-
flikt, Anm.d.Red.), der zum Teil der 
Schnelligkeit geschuldet ist.

Was genau war problematisch?
Einheitliche Förderbedingungen fehl-
ten beispielsweise bei der Frage, wel-
che Einnahmen und Ausgaben Unter-

nehmen ansetzen durften. Auch die 
Antragsverfahren unterschieden sich 
je nach Bundesland. Für Unterneh-
men, die in mehreren Bundesländern 
tätig sind, bedeutete das, unterschied-
liche Regelungen in Betracht zu zie-
hen. Ebenso uneinheitlich ist bis heute 
die Praxis bei Rückmeldungen und 
Rückforderungen. Ob mit ein oder 
zwei Wochen mehr Vorbereitungszeit 
ein einheitliches Regelwerk hätte 
geschaffen werden können, ist schwer 
zu sagen. Positiv ist, dass die Politik 
aus diesen Erfahrungen gelernt hat.

Sie haben die Wirksamkeit der 
Soforthilfe untersucht. Zu wel-
chem Ergebnis kommen Sie?
Die Evaluation war schwierig, weil es 
aufgrund der föderalen Umsetzung 
keinen einheitlichen Datensatz gab. 
Wir haben deshalb eine Second-Best-
Analyse gemacht, indem wir Unter-
nehmen, vergleichen, die Coronahil-
fen bekommen haben, mit denen, die 
sie nicht bekommen haben. Das haben 
wir an der Schwelle der Beschäftigten 
gemessen. Grundlage waren Daten 
von Creditreform. Fast alle Unterneh-

men mit bis zu zehn Beschäftigten 
haben die Soforthilfen erhalten und 
Unternehmen ab elf Beschäftigten 
nicht. Die Ergebnisse zeigen: Die 
Soforthilfen haben gewirkt. Sie ver-
besserten die Zahlungsfähigkeit und 
die Bonität der Unternehmen mess-
bar. Genau das war die Interventions-
logik der Hilfen: die Liquidität zu 
verbessern, um Liquiditätsengpässe 
abzumildern und so Insolvenzen und 
Marktaustritte zu verhindern.

Gab es Branchen-Unterschiede?
Die stärksten Effekte sehen wir im 
Handel, bei konsumnahen Dienstleis-
tungen und in der Gastronomie – also 
in Branchen, die direkt vom Lock-
down betroffen waren. Kaum Effekte 
zeigen sich dagegen in der Industrie 
und im Baugewerbe. Diese Unterneh-
men konnten meist weiterarbeiten 
und waren entsprechend weniger 
stark betroffen.

Viele Unternehmen ärgern sich 
heute über Rückforderungen. 
Das ist durchaus nachvollziehbar, auch 
weil die Rückforderungen relativ spät 

Die Ergebnisse  
zeigen klar: Die 
Soforthilfen haben 
gewirkt.“
Prof. Bettina Peters
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niz-Zentrum für Europäi-
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Gewehrt und gewonnen
Friseurmeister Holger Schier klagt, Verwaltungsgerichtshof kippt  
Rückforderung und Baden-Württemberg reagiert mit einem neuen Gesetz

Sechs Jahre nach dem ersten 
Lockdown beschäftigen die 
Corona-Soforthilfen auch die 

Gerichte. Der Verwaltungsgerichtshof 
Baden-Württemberg (VGH, Az. 14 S 
1869/24) hat im vergangenen Oktober 
entschieden, dass Corona-Soforthilfen 
nicht zurückgefordert werden dürfen, 
nur weil sich die Lage im Nachhinein 
als weniger dramatisch herausstellte. 

Holger Schier, Friseurmeister aus 
Heidenheim, hatte sich gegen die 
Rückforderung seiner Soforthilfe 
durch die L-Bank gewehrt – und in 
zweiter Instanz erneut Recht bekom-
men. Der VGH urteilte: Wer im März 
2020 einen Liquiditätsengpass hatte 
und deshalb Soforthilfe beantragte, 
von dem kann das Geld nicht nach-
träglich zurückgefordert werden, nur 
weil eine spätere Betrachtung einen 
rechnerischen Überschuss ergab. 

Für Prof. Niko Härting, Rechtsan-
walt und Vorstandsmitglied des Deut-
schen Anwaltvereins (DAV), hat das 
Urteil damit Signalwirkung: „Das ist 
eine wichtige Entscheidung, denn 
diese Fallkonstellation haben wir sehr 
oft.“ Das Gericht habe klargestellt: „Es 

kann nicht auf einmal eine Nachhin-
einbetrachtung herangezogen wer-
den, von der zum Zeitpunkt der 
Antragstellung keine Rede war.“ Kern 
des Problems sei genau diese Kluft 
zwischen der Perspektive „Vorher“ 
und „Nachher“. Die Bewilligungsstel-
len hätten bei ihren Rückforderungen 
ausschließlich auf den tatsächlichen 
Verlauf der Fördermonate geschaut – 
nicht aber auf die Situation zum Zeit-
punkt der Antragstellung. Dabei sei 
das Geld zur Überwindung eines aku-
ten Liquiditätsengpasses gedacht 
gewesen, den es genau zu diesem Zeit-
punkt auch gab. An diesem Punkt 
entzündet sich auch die Kritik von 
Holger Schier: „Die Soforthilfe war 
ursprünglich als nicht rückzahlbarer 
Zuschuss angekündigt worden. Von 
einem Darlehen war nie die Rede.“ 

Sein Salon musste im März 2020 – 
wie alle anderen – schließen. „Ich 
hatte sechs Wochen lang null Umsatz. 
Und dann kommt plötzlich eine Rück-
forderung. Da fällt man vom Glauben 
ab“, erinnert sich der Friseurmeister. 
10.424,21 Euro sollte er zurückzahlen. 
Seinen Widerspruch habe die L-Bank 

mit einer Allgemeinklausel abgelehnt, 
ohne auf seine Begründung einzuge-
hen. „Dabei konnte ich meine Umsatz-
einbußen genau darlegen. Uns fehlten 
im Vergleich zum Vorjahr 34.000 
Euro“, sagt Schier. Sein Fall wurde 
gemeinsam mit fünf anderen zu 
einem Musterverfahren gegen die 
L-Bank. Zum Zeitpunkt des Urteils 
waren laut VGH noch rund 1.400 Kla-
gen und etwa 5.500 Widerspruchsver-
fahren anhängig. Als Reaktion auf das 
Urteil hat das Land Baden-Württem-
berg im März ein Gesetz verabschie-
det, das Betrieben, die bis 7. April 
2020 ihren Soforthilfe-Antrag gestellt 
haben, hilft. Bestandskräftige Rück-
forderungsbescheide werden kassiert 
und geleistete Rückzahlungen erstat-
tet, Vollstreckungen werden ausge-
setzt. Für später eingereichte Anträge 
(ab 7. April 2020) gelten andere Vor-
aussetzungen. Sie profitieren nicht 
vom neuen Gesetz (siehe Seite 4). 

Trotz seines Sieges vor Gericht bleibt 
für Friseurmeister Holger Schier ein 
bitterer Beigeschmack: „Die Politik hat 
hier kein gutes Bild abgegeben, wie sie 
mit Unternehmen umgeht.“  dan

Erst Blitzstart, jetzt Bremse
Corona-Soforthilfe – Die erste finanzielle Unterstützung ist schnell gekommen, doch auch Jahre nach dem Ende der Pandemie beschäftigt viele Betriebe 
noch immer die Frage der Rückzahlung. Ein Überblick, wie einzelne Bundesländer damit umgehen VON DANIELA LORENZ LAYOUT: DANIELA MEIER UND VALENTIN SCHNEIDER

Das Rückmeldeverfahren endete in Sachsen-Anhalt mit Nachfrist am 31. Dezember 2025. Im Juni vergangenen Jahres 
hatte die Investitionsbank (IB) Sachsen-Anhalt Zahlungsaufforderungen für Rückzahlungen von Corona-Soforthilfe 
vorläufig ausgesetzt, um über Erleichterungen im Rückzahlungsverfahren zu verhandeln. Möglich sind seitdem 

 ț Rückzahlungen in zinsfreien Raten von bis zu 72 Monaten.
 ț Härtefallregelungen, wonach das Verfahren ohne jede Rückzahlung abgeschlossen wird, wenn bestimmte Einkom-
mensgrenzen unterschritten werden und kein erhebliches Vermögen vorhanden ist. Die Grenzen sind:  
- Selbstständige: aktuelle jährliche Gesamteinkünfte liegen unter von 35.000 Euro abzüglich Steuern. 
- Nicht mehr Selbstständige und Rentner: aktuelle jährliche Gesamteinkünfte bei 23.000 Euro netto; Grenze 
erhöht sich um 7.000 Euro pro Jahr und Kind mit Kindergeldbezug. 
- Schutzvermögensgrenze für Alleinstehende 40.000 Euro, für jede weitere unterhaltsberech-
tigte Person 15.000 Euro. Eine selbst genutzte Immobilie zählt nicht dazu. 
- Bei Tod des Betriebsinhabers und Insolvenz soll von Rückforderungen abgesehen werden.

„Die zentrale Funktion der Corona-Soforthilfe, zunächst einmal Insolvenzen zu verhin-
dern, und es den Betrieben zu ermöglichen, sich organisatorisch und wirtschaftlich 
auf diese außergewöhnliche Situation einzustellen, wurde sicherlich erfüllt“, sagt 
Sebastian Scholz, Abteilungsleiter Betriebsberatung und Bildung bei der Hand-
werkskammer Halle (Saale). Auch weil die Hilfe verhältnismäßig schnell zur Verfü-
gung stand. „Doch wir kritisieren, dass der Unternehmerlohn jetzt bei der Be-
rechnung der Rückzahlung nicht eingerechnet werden konnte.“ Hier sei die IB 
den Forderungen den Handwerkskammern nicht gefolgt. 

Mitte des Jahres soll das Rückmeldeverfahren in Sachsen abgeschlossen sein. Im März 2026 lagen nach Angaben des 
sächsischen Wirtschaftsministeriums 7.100 Widersprüche gegen Rückforderungsbescheide vor. Ebenso seien 85 
gerichtliche Verfahren anhängig. Die Angaben beziehen sich allerdings nicht auf Handwerksbetriebe, sondern auf alle 
Unternehmen im Freistaat. Die Rückforderungsquote im Rückmeldeverfahren, das in Sachsen im November 2024 
startete, liegt bei 65 Prozent. Das führte zu Diskussionen rund um die Rückzahlung der Corona-Soforthilfe und nach-
dem „der politische Druck – auch vonseiten der Handwerkskammern – zunahm, hat der Freistaat mit einigen Regelun-

gen das Thema zumindest teilweise befriedet“, sagt Manuela Salewski, stellvertretende Hauptgeschäfts-
führerin der Handwerkskammer Dresden. Seit Juli 2025 bietet die Sächsische Aufbaubank nun 

Zahlungserleichterungen für noch offene Verfahren an. Zum einen flexible Rückzahlungs-
fristen bis zu 36 Monate mit festen Zinssätzen. In Einzelfällen kann auch von der Rück-

forderung abgesehen werden, wenn Einkommen und Vermögen des Unterneh-
mers nicht ausreichen, um diese zu leisten. Diesbezüglich seien bereits 9.000 

von über 10.000 Anträgen bewilligt. „Das hat für große Erleichterung ge-
sorgt“, sagt Manuela Salewski. Eine Erstattung bereits geleisteter Rück-

zahlungen sei jedoch nur in Einzelfällen mit besonderer Härte möglich. 
„Die Härtefallregelungen kamen relativ spät, von daher ist das Stim-

mungsbild bei unseren Betrieben zweigeteilt.“ Wer eine Einstel-
lung der Forderungsverfolgung erreichen konnte, sei erleichtert. 

„Doch bei Betrieben, die vorher schon zurückgezahlt haben, 
herrscht überwiegend Unverständnis und ein Gefühl der Unge-
rechtigkeit“, so die stellvertretende Hauptgeschäftsführerin.

Seit September vergangenen Jahres ist das Rückmeldeverfahren zu den Co-
rona-Soforthilfen in Hessen vorübergehend ausgesetzt. Durch das Morato-
rium (Aufschub für wichtige Entscheidungen, Anm. d. Red.) solle auf Anord-
nung des hessischen Wirtschaftsministers Kaweh Mansoori geprüft werden, 
ob zusätzliche Erleichterungen für die Betroffenen ermöglicht werden könnten. 
Das bedeutet, bis zum Abschluss der Prüfungen werden keine Bescheide er-
stellt, laufende Fristen sind ausgesetzt. Für Betriebe, die die Corona-Soforthilfe 
bereits zurückgezahlt haben, ändere sich zunächst nichts. Ändere sich das Ver-
fahren, würden alle, auch bereits erstellte Bescheide, überprüft, so das Ministerium. 
Trotz des Moratoriums müsse allerdings die gesetzliche Klagefrist eingehalten wer-
den. Ein bereits erfolgter Bescheid werde nach Ablauf der Klagefrist bestandskräftig.

Wie der Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg im vergangenen Oktober feststellte, war die Zweck-
bestimmung der Bescheide des ersten Soforthilfe-Programms (22. März bis 7. April 2020, auf Basis der Richtli-
nie) nicht eindeutig und somit auch die Rückforderungen der gewährten Soforthilfen aufgrund von Zweckverfehlungen 
unrechtmäßig (siehe Seite 5). Daraufhin hat der baden-württembergische Landtag Ende Februar 2026 ein „Gesetz zur 
Regelung eines Ausgleichsanspruchs im Zusammenhang mit Coronasoforthilfen“ („CSoAusG BW“) beschlossen. Es re-
gelt, dass Betriebe, die solche Soforthilfen zurückbezahlt haben und deren Rückzahlungsbescheide nun bestandskräf-
tig sind, über ein Ausgleichsverfahren das Geld zurückgekommen. Wer noch Rechtsmittel einlegen kann, muss dies tun. 
Konkret können Handwerksunternehmer einen Ausgleich erhalten: 

 ț Wenn sie einen Bewilligungsbescheid sowie einen Widerrufs- und Erstattungsbescheid der L-Bank wegen Zweckver-
fehlung oder fehlender Teilnahme am Rückmeldeverfahren erhalten haben. Beide Bescheide müssen bestandskräftig 
sein, so das Wirtschaftsministerium (aufgrund der Richtlinie vom 22. März 2020 - Hinweis im Betreff).

 ț Wenn sie einen bestandskräftigen Bewilligungsbescheid der L-Bank erhalten und die Corona-Soforthilfe ohne Ver-
zichtserklärung – noch vor einem Widerrufs- und Erstattungsbescheid – freiwillig zurückerstattet haben (aufgrund der 
Richtlinie vom 22. März 2020 - Hinweis im Betreff).

Anträge für einen Ausgleich werden voraussichtlich ab dem vierten Quartal 2026 über ein digitales Portal möglich sein. 
Sobald die Eröffnung der Antragstellung bekannt gemacht ist, haben Betriebe (nur) sechs Monate Zeit, ihre Ansprüche 
geltend zu machen, also einen Antrag zu stellen (§ 5 CSoAusG BW). Wichtig: Die Bescheide bleiben formal bestands-
kräftig. Wer sich nicht meldet und diese Frist verstreichen lässt, bekommt nach den Worten des Gesetzes sein Geld nicht 
mehr zurück. Wichtig ist auch, dass Soforthilfe-Fälle auf Grundlage der Verwaltungsvorschrift vom 8. April 2020 von die-
sem Vorgang nicht erfasst sind. Betriebe sollten die Zeit jetzt nutzen, um zu klären, ob das Ausgleichs verfahren sie be-
trifft und sie einen Antrag auf Rückerstattung stellen müssen. 

In Bayern endete die Frist zur Rückmeldung Ende 2023 be-
ziehungsweise die Nachfrist im Oktober 2024. Auch wenn 

die Soforthilfe nicht in jedem Fall optimal gewirkt habe, „an-
gesichts der Ausnahmesituation und der Masse der Betroffe-

nen hat die schnelle Auszahlung der Mittel doch bewirkt, dass 
die meisten Betriebe diese Zeit relativ gut überbrücken konn-

ten“, sagt Hartmut Drexel, Mitglied der Geschäftsführung der 
Handwerkskammer für München und Oberbayern und verant-

wortlich für den Bereich Beratung. „Grundsätzlich und von Anfang 
haben wir uns für eine faire, transparente und kulante Rückzahlung 

eingesetzt, da wo es notwendig und angebracht war.“ Dem sei der Frei-
staat gefolgt, indem er unternehmerfreundliche Rückzahlungsfristen so-

wie in Härtefällen einen Erlass der Rückzahlung ermöglichte. „Wer nachwei-
sen konnte, dass er das Geld gebraucht hat, durfte es auch behalten“, sagt Hart-

mut Drexel. Viele hätten die Hilfe aber auch schon lange vor den Rückmeldefristen 
zurückbezahlt. Daher sei auch keinem Unternehmen, das Soforthilfe in Anspruch genom-

men hat, die Rückmeldung erlassen worden. Wer dem nicht nachgekommen sei, habe eine 
Rückforderung zuzüglich Verzugszinsen erhalten. 

Baden-Württemberg

Sachsen

Hessen

Thüringen

Sachsen-Anhalt

März 
2020

Juni 
2020

September 
2020

Dezember 
2020

Dezember 
2021

März 
2021

März 
2022

Juni 
2021

März 2020 
bis Juni 
2022
Härtefall-
hilfen

Juni bis  
August 2020
Überbrückungshilfe I

November 2020 
bis Juni 2021
Überbrückungs-
hilfe III

Januar bis Juni 2021
Neustarthilfe

Januar bis Juni 2022
Überbrückungshilfe IV

Januar bis Juni 2022
Neustarthilfe 2022

März bis Mai 2020
Soforthilfe

September bis  
Dezember 2020
Überbrückungs-
hilfe II

Dezember 2020
Dezemberhilfe

Juli bis  
Dezember 2021
Neustarthilfe Plus

Juli bis  
Dezember 2021
Überbrückungs-
hilfe III Plus

November 2020 Novemberhilfe

September 
2021

Juni 
2022

Erster Lockdown mit Einschränkung 
sozialer Kontakte, Schließungen von 
Schulen, Geschäften, Kultureinrich-
tungen, Gastronomie und weiteren 
Dienstleistungsbetrieben

Zweiter Lockdown mit Einschränkung 
sozialer Kontakte, Schließungen von Kul-

tureinrichtungen, Gastronomie (Abho-
lung bestellter Waren möglich) und 

Dienstleistungsbetrieben sowie Zutritts-
beschränkungen im Einzelhandel

Verlängerung des zweiten Lockdowns  
mit Einschränkung sozialer Kontakte, Schlie-
ßungen von Geschäften (Abholung bestellter 
Waren möglich), Kultureinrichtungen, Gast-
ronomie und weiteren Dienstleistungsbetrie-
ben sowie der teilweisen Schließung des Ein-
zelhandels und von  Geschäften für personen-
bezogene Dienstleistungen 

4. Bevölkerungsschutzgesetz, die sogenannte 
Bundesnotbremse, mit Einschränkung von 
Kontakten und Ausgangssperre, Schließung 
von Geschäften (Abholung bestellter Waren 
möglich), Kultureinrichtungen, Gastronomie 
und weiteren Dienstleistungsbetrieben

Kontakt- und Zugangsbeschränkungen 
(3G- und 2G-Regelungen; 3G = genesen, 
geimpft, getestet; 2G = genesen und 
geimpft)

Aufhebung der Beschränkungen

März bis Mai 2020
November 2020

Dezember 2020 bis Februar 2021
April bis Juni 2021 November 2021 bis 

Februar 2022
März 2022

erfolgen. Man muss jedoch den Zweck 
der Soforthilfen berücksichtigen: Sie 
sollten die Existenz sichern und akute 
Liquiditätsengpässe überbrücken. 
Ungewöhnlich ist, dass Unternehmen 
Fördermittel erhalten und sie dann 
zurückzahlen müssen. Das ist nicht 
typisch, wie Förderungen sonst 
gewährt werden. Das hängt aber damit 
zusammen, dass die Hilfen auf Basis 
von Prognosen gewährt wurden. Das 
ermöglichte die schnelle Auszahlung, 
führte aber dazu, dass, wenn die Eng-
pässe geringer ausfielen als prognosti-
ziert, es zu Rückzahlungen kam. Den-
noch haben die Hilfen vielen Unter-
nehmen in der akuten Phase geholfen.

Was kann die Politik für künftige 
Krisen lernen?
Jede Krise hat ihre eigenen Herausfor-
derungen. Jede Krise ist anders, den-
noch lassen sich Lehren ziehen. An 
den nachfolgenden Programmen kön-
nen wir sehen, dass die Politik im 
Zuge der Krise gelernt hat. Vieles, was 
bei der Soforthilfe noch verbesse-
rungsfähig war, wurde in der Folge 
umgesetzt. Bei den Überbrückungs-

hilfen gab es dann bundeseinheitliche 
Förderbedingungen, eine zentrale 
Antragsplattform und klare Definitio-
nen, was förderfähig ist. Grundsätz-
lich gilt: Wenn Unternehmen auf-
grund staatlicher Maßnahmen wie 
Lockdowns nicht am Markt tätig sein 
können, ist staatliche Unterstützung 
sinnvoll. Und bei der Umsetzung wis-
sen wir jetzt besser, worauf es 
ankommt: Dass es hilft, schnell zu 
sein, gleichzeitig aber auch einheitli-
che Regeln zu schaffen, um Unsicher-
heit aus dem Markt herauszunehmen, 
und dass die Förderbedingungen klar 
kommuniziert werden müssen. 

Quellen: ZEW/Bundesministerium für  
Wirtschaft und Klimaschutz Stand 2022

Bayern

Der Thüringer Handwerkstag (THT) fordert aktuell eine sofortige Aussetzung der laufenden Rückforde-
rungsverfahren von Corona-Soforthilfen im Friseurhandwerk. Widersprüchliche Richtlinien und Berechnun-
gen sorgten für Rechtsunsicherheit im Freistaat Thüringen. „Viele Friseurbetriebe haben ihre Anträge unter 
völlig anderen Voraussetzungen gestellt, als sie heute bei den Rückforderungen zugrunde gelegt werden“, 
erklärt THT-Präsident Stefan Lobenstein. Der THT verweist auf aktuelle Gerichtsentscheidungen, die die Po-
sition der Betriebe stützen sowie auf das Bundesland Baden-Württemberg und dessen Lösungen für ver-
gleichbare Fälle (siehe links). „Wir brauchen jetzt auch in Thüringen eine klare und faire Lösung. Es kann 
nicht sein, dass Betriebe Jahre nach der Pandemie mit Rückforderungen konfrontiert werden, obwohl sie 
nach bestem Wissen gehandelt haben“, sagt Lobenstein. Laufende Rückforderungsverfahren bei Anträgen 
aus der Phase der März-Richtlinie sollten umgehend ausgesetzt werden. Außerdem müsse die Landespoli-

Enquete-Kommisson Corona

Zur Aufarbeitung der Krise hat 
der Bundestag eine Enquete- 
Kommission eingesetzt. Sie  
arbeitet interdisziplinär an der 
Frage, wie Risikobewertung, Frü-
herkennung und Krisenbewälti-
gung in künftigen Pandemien ef-
fektiver gestaltet werden könnte. 
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